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Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie hoch ist der Scha-
den bei der Basler Kantonalbank? 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

«Welcher Schaden ist nach Einschätzung der Kantonsregierung dem Basler Fiskus bisher durch so-
genannte „Cum-Cum"-Geschäfte im Bereich der Dividendenbesteuerung entstanden, und welche So-
fortmassnahmen visiert die Kantonsregierung an, um derlei kriminelle Finanzgeschäfte zeitnah aufzu-
klären? 

Eric Weber» 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Cum-Cum-Geschäfte sind eine Form des «Dividend Strippings», mit der ausländische Investorin-
nen und Investoren, die aufgrund ihres (Wohn-)Sitzstaats keinen oder nur einen teilweisen An-
spruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer haben, mithilfe schweizerischer Finanzinstitute 
unrechtmässige Rückerstattungen der Verrechnungssteuer erreichen. Für den gesamten An- 
trags-, Prüfungs- und Rückerstattungsprozess der Verrechnungssteuer von natürlichen und juristi-
schen Personen mit (Wohn-)Sitz im Ausland ist nicht die kantonale Steuerverwaltung bzw. der Re-
gierungsrat zuständig, sondern die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) und damit der Bund. 
Der kantonalen Steuerverwaltung kommen für diese Personengruppe in Bezug auf die Rückforde-
rung von zu Unrecht erfolgten Verrechnungssteuerrückerstattungen keine Aufgaben zu. Der finan-
zielle Schaden für den Fiskus besteht im Umfang der zu Unrecht zurückerstatteten Verrechnungs-
steuern und fällt somit vorab beim Bund an. Der Kanton Basel-Stadt hat keinen Einblick in die durch 
Cum-Cum-Geschäfte entstandenen Verrechnungssteuerausfälle des Bundes. Vor diesem Hinter-
grund lässt sich ein allfälliger Schaden für den Basler Fiskus nicht beziffern. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


